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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Thomas 
Gehring, Ulrike Gote, Katharina Schulze, Gisela Sengl, Kerstin 
Celina, Christine Kamm, Ulrich Leiner, Claudia Stamm und Frak-
tion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wertschätzung der Schulleiterinnen und Schulleitern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dringend notwendige Maß-
nahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Schulleitun-
gen zu ergreifen, indem 

─ den Schulleiterinnen und Schulleitern mindestens 16 Stunden 
Leitungszeit zugeteilt werden, in der sie keine Unterrichtsverpflich-
tungen haben; 

─ die Ungleichbehandlung der Schularten in punkto Leitungszeit und 
Zuteilung von Verwaltungskräften abgebaut wird. 

 

 

Begründung: 

Die Schulleitung ist das Zentrum der Veränderung. Im Widerspruch zu 
den vielfältig gestiegenen Aufgaben der Schulleitungen steht in allen 
Bundesländern die zur Verfügung gestellte Zeit für schulische Füh-
rungsaufgaben. Die Schulleitungen brauchen, um mehr Schulqualität 
zu erreichen, ausreichend Zeit und unterstützende Rahmenbedingun-
gen für ihre Führungsaufgaben. Das bayerische Schulsystem braucht 
unseres Erachtens grundsätzlich eine Neubewertung der Arbeitszeit 
von Schulleitungen einhergehend mit einer Neubewertung des Tätig-
keitsprofils von Schulleitungen. Es ist festzuhalten, dass diese vielfäl-
tigen Aufgaben unter den bestehenden Arbeitsbedingungen und Vo-
raussetzungen nicht zu leisten sind. Schon jetzt agieren die Schullei-
tungen am Limit. 

Gleichwohl gilt es, die Ungleichbehandlung von Schulleitungen ver-
schiedener Schularten sukzessive abzubauen. Es ist bildungspolitisch 
nicht zu rechtfertigen und zu verantworten, dass Förder-, Grund- und 
Mittelschulleitungen u.a. weniger Verwaltungsangestellte und weniger 
Leitungsstunden zugewiesen bekommen. Es darf keine Schulleitun-
gen erster, zweiter und dritter Klasse geben. 

 


